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A - DSK-Entscheidungen 
 
Die Datenschutzkommission möchte auf folgende ihrer Entscheidungen, die kürzlich 
in die DSK-Entscheidungsdokumentation im Rechtsinformationssystem des Bundes 
aufgenommen worden sind, hinweisen: 
 
 
1. Bescheid Beschwerde GZ: K121.245/0009-DSK/2007 vom 21.3.2007 
 
Auskunftsrecht hinsichtlich Datenübermittlung durch inländische Bank über 
SWIFT (Zurück- und Abweisung) Der Beschwerdeführer erhob vorrangig gegen eine 
inländische Bank-AG Beschwerde wegen Verletzung seines Auskunftsrechts. Die 
Bank habe ihm hinsichtlich seiner konkreten Frage, an welche Behörden der Verei-
nigten Staaten von Amerika (USA) Daten seiner finanziellen Transaktionen im Zuge 
des Transfers über den Dienst SWIFTFinNET der Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT) s.c.r.l. übermittelt worden seien, nicht ge-
setzmäßig Auskunft erteilt. Der Beschwerdeführer beantragte, der Bank und SWIFT 
die Erteilung einer entsprechend vollständigen Auskunft aufzutragen. Hinsichtlich 
SWIFT hat die DSK die Beschwerde zurückgewiesen, da diese als Genossenschaft 
mit Sitz in Belgien und ohne Niederlassung in Österreich gemäß § 3 Abs 1 DSG 
2000 nicht österreichischem Datenschutzrecht unterliege (die DSK führte jedoch aus, 
dem Beschwerdeführer bei einer in Belgien einzubringenden Beschwerde iSv Art 28 
Abs 6 letzter Satz RL 95/46/EG Unterstützung bieten zu können). In der Sache selbst 
vertrat die DSK hinsichtlich des Auskunftsanspruchs gegen die österreichische Bank 
als Auftraggeber (unter Hinweis auf die Stellungnahme 10/2006 der Artikel 29-
Arbeitsgruppe, siehe Newsletter Nr 2/2006, Seite 4f, C), gestützt auf die §§ 4 Z 4, 26 
Abs 1 und 4 DSG 2000 sowie den Erwägungsgrund 47 zur RL 95/46/EG, die Auffas-
sung, dass SWIFT ein so genanntes Virtual Private Network für Zahlungsverkehrs-
nachrichten von Bankinstituten betreibe (Telekomdienst iSv Erwägungsgrund 47). Da 
SWIFT aber, obwohl ursprünglich Dienstleister, selbständig Entscheidungen getrof-
fen habe, die über den Dienstleistungszweck hinausgingen, insbesondere jene, ein 
Rechenzentrum in den USA zu betreiben und sich damit unter die Hoheitsgewalt der 
US-Behörden zu begeben, komme SWIFT hinsichtlich dieser Datenverwendung 
(Transfer von Daten in die USA zwecks Datensicherung [„Spieglung“]) selbständig 
die Rolle des Auftraggebers im Sinne des Art 2 lit d RL 95/46/EG zu. Angesichts der 
gegebenen Möglichkeit, gegen SWIFT nach belgischem Datenschutzrecht die Aus-
kunftserteilung durchzusetzen, sei die belangte Bank, entgegen der Auffassung des 
Beschwerdeführers, auch nicht verpflichtet gewesen, SWIFT auf dem Rechtsweg zur 
Auskunftserteilung zu zwingen. (SWIFT hat gegenüber der belangten Bank glaubhaft 
gemacht, durch US-Recht zur Übermittlung gewisser Daten an die zuständige US-
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Behörde verpflichtet worden zu sein. Weiters sie ihr Stillschweigen betreffend Details 
dieser Verwendung von Transaktionsdaten in den USA auferlegt worden; der ange-
gebene Ermittlungszweck der US-Behörden sei „Terrorismusbekämpfung“ gewesen). 
Die österreichische Bank habe das entsprechende Auskunftsbegehren daher ge-
setzmäßig nicht beantworten müssen. 
 
Direktlink (RIS-Volltext): GZ: K121.245/0009-DSK/2007 
 
 
2. Bescheid Beschwerde GZ: K121.246/0008-DSK/2007 vom 21.3.2007 
 
Kein Recht auf Löschung, Richtigstellung oder richtig stellende Anmerkung bei 
behandlungsbezogener Eintragung des behandelnden Arztes im Ambulanzpro-
tokoll einer Krankenanstalt (Abweisung) Der Beschwerdeführer war als Patient mit 
dem behandelnden Arzt über eine durchzuführende kieferorthopädische Behandlung 
uneinig. Der behandelnde Arzt vermerkte daraufhin im automationsunterstützt ge-
führten, landesgesetzlich vorgesehenen Ambulanzprotokoll (gleichzeitig ärztliche Be-
handlungsdokumentation iSd ÄrzteG 1998), dem Patienten sei die gewünschte Be-
handlung nicht zumutbar, da er „psychisch stark belastet“ erscheine. Der Beschwer-
deführer verlangte die Löschung bzw. Richtigstellung dieser Eintragung, gestützt auf 
Datenschutzrecht, u.a. mit der Begründung, sie enthalte unrichtige Daten, die unbe-
wiesen und von keinem für diese Frage sachkundigen Arzt – der Verfasser der Ein-
tragung sei Zahnmediziner und kein Psychiater – erhoben worden seien (nach An-
sicht des Beschwerdeführers sollte die Eintragung nur dazu dienen, die Verweige-
rung einer bestimmten Behandlung, auf die er Anspruch zu haben glaubte, zu recht-
fertigen). Der öffentlich-rechtliche Rechtsträger der Krankenanstalt lehnte dies als da-
tenschutzrechtlicher Auftraggeber ab. Die DSK wies die dagegen erhobene Lö-
schungsbeschwerde ab. Eine Löschung oder Richtigstellung der Daten komme im 
Hinblick auf den Dokumentationszweck des Ambulanzprotokolls (§ 27 Abs 3 DSG 
2000) nicht in Frage. In der Frage, ob richtig stellende Anmerkungen gemäß § 27 
Abs 3 2. Satz DSG 2000 vorzunehmen seien, vertrat die DSK die Auffassung, dass 
das Gebot der Datenrichtigkeit mit dem Verwendungszweck der Daten verknüpft sei, 
das heißt Maßstab für die Datenrichtigkeit sei der Zweck der Datenanwendung. Liege 
dieser alleine in der Dokumentation von Meinungen bzw. Beurteilungen – dazu zähl-
ten auch Befunde und Gutachten von Personen mit bestimmtem Sachverstand, z.B. 
Ärzten – , so seien die Daten aus datenschutzrechtlicher Sicht richtig, wenn sie diese 
Meinung oder Beurteilung korrekt wiedergeben würden. Auf eine objektive Richtig-
keit, die mit der subjektiven Einschätzung allenfalls in Widerspruch stehe, komme es 
diesfalls nicht an. 
 
Direktlink (RIS-Volltext): GZ: K121.246/0008-DSK/2007 
Direktlink (RIS-Rechtssatz): GZ: K121.246/0008-DSK/2007-RS1 
Direktlink (RIS-Rechtssatz): GZ: K121.246/0008-DSK/2007-RS2 
 
 
3. Bescheid Registrierung GZ: K507.515-023/0002-DVR/2007 vom 21.3.2007 
 
Befristete Registrierung und Auflagen hinsichtlich Videoüberwachung von Sta-
tionsanlagen der Wiener U-Bahn (Auflagenbescheid) Die Wiener Linien 
Ges.m.b.H. & Co KG haben bei der DSK (Datenverarbeitungsregister  DVR) eine Da-
tenanwendung mit der Bezeichnung „Videoüberwachung in den U-Bahn-Stationen 

http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=dsk&d=DSKT&i=396&p=1&q=und%2819900101%3C%3DDATUM%20und%2020070404%3E%3DDATUM%29%20%20und%20%28K121.245/0009-DSK/2007%29%3AGZ%20%20
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=dsk&d=DSKT&i=404&p=3&q=und%2819900101%3C%3DDATUM%20und%2020070404%3E%3DDATUM%29%20%20und%20%28K121.246/0008-DSK/2007%29%3AGZ%20%20
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=dsk&d=DSKR&i=214&p=2&q=und%2819900101%3C%3DDATUM%20und%2020070404%3E%3DDATUM%29%20%20und%20%28K121.246/0008-DSK/2007%29%3AGZ%20%20
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=dsk&d=DSKR&i=215&p=1&q=und%2819900101%3C%3DDATUM%20und%2020070404%3E%3DDATUM%29%20%20und%20%28K121.246/0008-DSK/2007%29%3AGZ%20%20
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der Wiener Linien GmbH & Co KG zum Zwecke der Eindämmung von Vandalismus-
schäden, Erhöhung des Schutzes von MitarbeiterInnen und Fahrgästen sowie zur 
Optimierung sicherheitstechnischer Abläufe“ gemeldet. Die DSK hat die Registrie-
rung (Vorabkontrollpflicht gemäß § 18 Abs 2 Z 2 DSG 2000 wegen Verwendung 
strafrechtlich relevanter Daten gegeben) bis 30. Juni 2009 befristet und mehrere Auf-
lagen erteilt, die einerseits die Sammlung statistischer Vergleichsdaten (als Grundla-
ge einer endgültigen Entscheidung) sicherstellen, andererseits die Übermittlung von 
Daten an Sicherheitsbehörden für kriminalpolizeiliche Zwecke auf Fälle beschränken, 
in denen zu erwarten ist, dass durch die Datenübermittlung die Aufklärung einer vor-
sätzlich begangenen, mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedrohten strafbaren 
Handlung gefördert werden kann. Nach Hinweis auf einschlägige Entscheidungen 
zur Frage der Anwendbarkeit des DSG 2000 auf die Aufzeichnung von Videodaten, 
kommt die DSK im Hinblick auf Frage der Verhältnismäßigkeit des – grundsätzlich 
legitimen – Eingriffs in das Grundrecht auf Geheimhaltung der Betroffenen zu dem 
Schluss, dass mangels vorgelegter statistischer Vergleichsdaten die Notwendigkeit 
und Verhältnismäßigkeit des Eingriffs (bisher habe keine Videoaufzeichnung in U-
Bahn-Stationen stattgefunden) nicht abschließend beurteilt werden könne. Daher sei 
die Registrierung zu befristen und den Wiener Linien als Auftraggeberin aufzutragen 
gewesen, bis zum Ende der Frist entsprechendes Beweismaterial (insbesondere 
Vergleichszahlen zu Vorfällen in überwachten und nicht überwachten Stationen) vor-
zulegen. Die Übermittlung von Bilddaten an die Sicherheitsbehörden (anderes gelte 
für Ersuchen der Gerichte) sei in Fällen gemäß § 53 Abs 5 SPG (sicherheitspolizeili-
che Gefahrenabwehr) gesetzlich ausreichend geregelt. Für kriminalpolizeiliche Zwe-
cke beschränkte die DSK unter sinngemäßer Annwendung von § 149a Abs 2 Z 2 
StPO (Überwachung der Telekommunikation hinsichtlich des Standortes eines Ge-
räts und des Ursprungs- und Zielanschlusses einer Telekommunikationsverbindung) 
die Übermittlung auf die oben bezeichneten Fälle. 
 
Direktlink (RIS-Volltext): GZ: K507.515-023/0002-DVR/2007 
 
 
4. Bescheid IDVK GZ: K178.231/0007-DSK/2007 vom 21.03.2007 
 
Datenübermittlung Österreich – USA in einem Konzern (Abweisung) Datenver-
kehr zwischen US-Muttergesellschaft und österreichischer Zweigniederlassung; 
Zwecke: Statistische Auswertungen. Die dem Antrag beigelegten Standardvertrags-
klauseln enthielten den Zweck "...for worldwide statistic reports and editing". Die An-
tragstellerin erklärte auf einen Verbesserungsauftrag der DSK, dass kein „editing“ in 
den USA stattfinden würde. Die DSK hielt diese Erklärung für nicht ausreichend weil 
die vertragliche Basis der Übermittlung der Daten ins Ausland dem Datenimporteur 
eine erheblich andere Datenverwendung erlauben würde als die vom Exporteur be-
antragte Genehmigung. Daher sei eine in der Genehmigung eingeschränkte Ver-
wendung im Ausland schwer durchsetzbar. Weiters hob die DSK hervor, dass ange-
sichts der speziellen Organisationsstruktur eines Konzerns die Rechtsdurchsetzung 
des österreichischen Exporteurs gegenüber dem Datenimporteur, der ihm im Kon-
zern übergeordnet und weisungsberechtigt ist, realistischerweise keine aussichtsrei-
che Perspektive eröffnet. Weiters hielt die DSK die Übermittlung wegen des Umfangs 
der betroffenen Personaldaten als auch hinsichtlich des Eingriffspotentials für gravie-
rend. 

http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=dsk&d=DSKT&i=401&p=1&q=und%2819900101%3C%3DDATUM%20und%2020070404%3E%3DDATUM%29%20%20und%20%28K507.515-023/0002-DVR/2007%29%3AGZ%20%20
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Direktlink (RIS-Volltext): GZ: K178.231/0007-DSK/2007 
 
 
 
5. Empfehlung GZ: K210.544/0004-DSK/2007 vom 7. März 2007 
 
Mitteilung der Polizei an den Dienstgeber des Betroffenen nach vorläufiger Ab-
nahme eines Führerscheins unzulässig (Empfehlung) Dem Einschreiter, einem 
Berufskraftfahrer (Lkw) wurde bei einer nächtlichen Fahrzeugkontrolle (Fahrt mit dem 
privaten Pkw) nach einem Alkomattest wegen Alkohol am Steuer der Führerschein 
gemäß § 39 Abs 1 FSG vorläufig abgenommen. Am nächsten Tag rief ein Beamter 
der betreffenden Polizeidienststelle am Arbeitsplatz des Einschreiters an und gab ei-
nen „Wink“, das mit dem Führerschein des Einschreiters etwas nicht in Ordnung sei. 
Der Dienstvorgesetzte des Einschreiters rief daraufhin bei der Polizeidienststelle an 
und erfuhr von der erfolgten Führerscheinabnahme (der Einschreiter selbst hatte sich 
an diesem Tag krank gemeldet), worauf die Entlassung des Einschreiters ausge-
sprochen wurde. Die DSK erachtete diese Form der Datenübermittlung für unzuläs-
sig. Verantwortlicher datenschutzrechtlicher Auftraggeber sei das Landespolizei-
kommando, da die entsprechenden Daten für Zwecke einer Anzeige an die zuständi-
ge Verwaltungsstraf- und Führerscheinbehörde ermittelt worden seien (Datenver-
wendung gemäß § 35 Abs 3 Z 2 FSG iVm § 13 Abs 2 SPG). Da der Dienstgeber ei-
nes Berufskraftfahrers gemäß § 29 Abs 2 Z 2 FSG ausdrücklich nur von einer voll-
streckbaren, das heißt bescheidmäßig ausgesprochenen Entziehung der Lenkbe-
rechtigung zu verständigen sei, komme im Umkehrschluss eine Verständigung von 
der vorläufigen Führerscheinabnahme nicht in Betracht (keine sinngemäße Anwen-
dung der Bestimmung). Die DSK fügte ihren Ausführungen aber hinzu, dass dies 
kein Recht für Berufslenker bedeute, eine Führerscheinabnahme vor dem Dienstge-
ber geheim zu halten, da (neben führscheinrechtlichen Verpflichtungen) insbesonde-
re arbeitsrechtliche Pflichten anderes besagten. 
 
Direktlink (RIS-Volltext): GZ: K210.544/0004-DSK/2007 
 
 

B – sonstige Judikatur 
 
Auf folgende (höchst-)gerichtliche Entscheidungen, die über Entscheidungen der 
DSK ergangen sind oder doch für das Datenschutzrecht relevant sind, möchte die 
DSK hinweisen: 
 
 
1. OGH Beschluss AZ: 6 Ob 167/06m vom 14. September 2006 
 
Widerruf gemäß § 28 DSG 2000 als Gegenstand einer Unterlassungsklage (Zu-
rückweisung) Der Oberste Gerichtshof verneinte – trotz gegenteiligen Ausspruchs 
des Berufungsgerichtes – die Zulässigkeit des ordentlichen Revisionsrekurses. Ver-
fahrensgegenständlich war die Klage des Obmanns des Fachverbands Werbung und 
Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gegen eine private 
Datenschutzvereinigung und deren Obmann wegen Unterlassung der Veröffentli-
chung einer privaten Rufnummer und einer privaten E-Mail-Adresse. Erst- und Beru-
fungsgericht hatten die Klage abgewiesen. Der Kläger brachte nun, ein Vorbringen 

http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=dsk&d=DSKT&i=402&p=1&q=und%2819900101%3C%3DDATUM%20und%2020070404%3E%3DDATUM%29%20%20und%20%28K178.231/0007-DSK/2007%29%3AGZ%20%20
http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=dsk&d=DSKT&i=405&p=1&q=und%2819900101%3C%3DDATUM%20und%2020070404%3E%3DDATUM%29%20%20und%20%28K210.544/0004-DSK/2007%29%3AGZ%20%20


 5

aus der Klagsschrift aufgreifend, das er zwischenzeitlich nicht verfolgt hatte, in seiner 
Revision u.a. vor, er habe der Verwendung dieser Daten durch die Beklagten (Veröf-
fentlichung auf einer Website der Beklagten) widersprochen. Nach den Sachverhalts-
feststellungen der Untergerichte wurden diese Daten allerdings bis zu rund einem 
Jahr nach Klagseinbringung noch auf anderen Websites (u.a. jener der WKÖ) veröf-
fentlicht. Der OGH verwies auf seine Rechtsprechung (insbesondere SZ 2002/73), 
wonach der Widerspruch dort möglich sei, wo eine Datenanwendung zwar zulässig 
sei, eine aus der spezifischen Situation des Betroffenen heraus vorgenommene Inte-
ressenabwägung aber zu Gunsten des Betroffenen ausfalle. Da der Kläger es aber 
verabsäumt habe, sich vor dem Berufungsgericht auf sein Widerspruchsrecht als An-
spruchsgrundlage zu stützen, könne er diesen Grund im Revisionsverfahren nicht 
mehr geltend machen. Die vom Berufungsgericht als erheblich bezeichnete Rechts-
frage zur Auslegung von § 28 DSG 2000 sei konkret gar nicht zu beantworten, die 
ordentliche Revision daher unzulässig. 
 
Direktlink (RIS-Volltext): 6 Ob 167/06m 
 
 
2. UFS Berufungsentscheidung Steuer GZ RV/2349-W/02 vom 9.11.2005  
 
Aus § 49 DSG 2000 abzuleitendes Beweisverwertungsverbot bei automations-
unterstützter Steuerschätzung? (Folgegebung, Bescheidänderung) Wenn aus-
schließlich aufgrund einer automationsunterstützten Verarbeitung von Daten (Aus-
wertung der bei einer Brauerei beschlagnahmten EDV-Daten als einziges Beweismit-
tel) eine Umsatzhinzuschätzung erfolgen soll, erscheint dies gemäß § 49 Abs 1 DSG 
2000 als unzulässig, sodass dann im Ergebnis ein Beweisverwertungsverbot besteht 
(Quelle: UFS Rechtssatz). Im Zuge einer Umsatzsteuerprüfung bei einem Brauerei-
unternehmen nahm das zuständige Finanzamt eine Computerauswertung bestimm-
ter beschlagnahmter EDV-Daten vor und stützte allein auf diese eine Umsatzhinzu-
schätzung, die zu einer höheren Steuervorschreibung führte. Andere Gründe, auf die 
sich die Annahme, dass die Bücher des Brauereiunternehmens nicht ordnungsge-
mäß geführt worden seien, stützen könnte, lagen nicht vor. Der UFS als Berufungs-
behörde wertete diese Vorgehensweise des Finanzamts als „Automatisierte Einzel-
entscheidung“ gemäß § 49 Abs 1 DSG 2000. Eine solche liege nicht nur dann vor, 
wenn eine Maschine oder ein automatisierter Prozess die Rechtsfolgen bestimme, 
sondern auch dann, wenn es sich beim Ergebnis einer automationsunterstützten Da-
tenauswertung um das einzige maßgebliche Beweismittel handle und kein weiterer 
Beweis ersichtlich sei. Da in dieser Sache keiner der Ausnahmetatbestände gemäß 
§ 49 Abs 2 DSG 2000 herangezogen werden könne (mit näherer Begründung hin-
sichtlich § 49 Abs 2 Z 1 bis 3), hätte dieses Beweismittel allein daher nicht zur Ver-
werfung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung (und in weiterer Folge zur höheren 
Umsatzsteuervorschreibung) führen dürfen. 
 
Gegen diese Berufungsentscheidung hat das Finanzamt gemäß § 292 BAO zur 
Zl. 2005/15/0161 eine Amtsbeschwerde beim VwGH eingebracht. Die vorgenomme-
ne Auslegung von § 49 DSG 2000 ist daher nicht endgültig. 
 
Direktlink (FinDok-Volltext): RV/2349-W/02 
 

http://www.ris.bka.gv.at/taweb-cgi/taweb?x=d&o=d&v=jus&d=JUST&i=86729&p=1&q=und%2819000101%3C%3DDATUM%20und%2020070404%3E%3DDATUM%29%20%20und%20%286Ob167/06m%29%3AGZ%20%20%20
https://findok.bmf.gv.at/findok/link?bereich=ufs-tx&gz=%22RV%2F2349-W%2F02%22
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3. Deutsches Bundesverfassungsgericht Urteil AZ: 1 BvR 2368/06 vom 23. Feb-
ruar 2007 
 
Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG) zu unbestimmt, um Rechtsgrundla-
ge für Videoüberwachung eines öffentlichen Platzes zu bilden (Stattgebung) Der 
Beschwerdeführer sah sich durch eine von einer bayerischen Stadt (nicht von einer 
Polizeibehörde, Polizeirecht konnte daher als Grundlage der Videoüberwachung 
nicht herangezogen werden) geplante Videoüberwachung eines öffentlichen Platzes 
(Gedenkstätte am Ort einer mittelalterlichen Synagoge) in seinem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht (Grundrecht gemäß Art 2 Abs 1 iVm Art 1 Abs 1 [deutsches] GG in 
seiner Ausprägung als Recht der informationellen Selbstbestimmung) verletzt. Er er-
hob vorbeugende Unterlassungsklage gegen diese Maßnahme. Die zuständigen 
deutschen Verwaltungsgerichte in Bayern wiesen die Klage ab. Das deutsche Bun-
desverfassungsgericht (BVfG) gab der gegen die Urteile der Verwaltungsgerichte er-
hobenen Verfassungsbeschwerde statt und hob die Urteile auf. Neben Verfahrens-
mängeln (Widersprüchen in der Sachverhaltsannahme betreffend die Frage, ob eine 
Bildaufzeichnung geplant sei) stützte sich das BVfG darauf, dass die Art 16 Abs 1 
und 17 Abs 1 BayDSG angesichts des erheblichen Gewichts der Grundrechtsbeein-
trächtigung zu unbestimmt seien und als Ermächtigungsgrundlage keine hinreichen-
den Vorgaben für die Videoüberwachung öffentlicher Plätze enthielten [Anmerkung: 
Art 16 BayDSG, Überschrift „Erhebung“, und Art 17 BayDSG, Überschrift „Verarbei-
tung und Nutzung“, sind dem Inhalt und dem Abstraktionsniveau nach den §§ 6 bis 8 
DSG 2000 ähnlich]. 
 
Direktlink (BVfG-Website, Volltext): 1 BvR 2368/06 
 
 

C – Sonstiges 
 
1. Internationaler Datenverkehr: Binding Corporate Rules  
 
Wenn personenbezogene Daten von einem Auftraggeber in Österreich an einen 
Empfänger in einem Land ohne angemessenes Datenschutzniveau im Sinne des 
§ 12 Abs 2 DSG 2000 übermittelt werden sollen, ist in der Regel eine Genehmigung 
der Datenschutzkommission gemäß § 13 DSG 2000 erforderlich (von den Ausnah-
men gemäß § 12 Abs 3 DSG 2000 abgesehen). Neben den bisher verwendeten 
Standardvertragsklauseln gibt es die Möglichkeit, verbindliche unternehmensinterne 
Vorschriften (auf Englisch „Binding Corporate Rules“) abzuschließen. Dabei handelt 
es sich um eine Regelung, bei der ein Konzern sich selbst interne Datenschutzbe-
stimmungen gibt, die für alle Konzernunternehmen gelten. Das Verfahren der Aner-
kennung von Binding Corporate Rules ist in verschiedenen Dokumenten der Art 29 
Arbeitsgruppe der Datenschutzbehörden der EU-Staaten (so benannt nach Art 29 
der Datenschutzrichtlinie 95/46/EG, mit dem die Arbeitsgruppe geschaffen wurde) 
geregelt. Kürzlich wurde ein besonderes Dokument veröffentlicht, das die Formulie-
rung und Begutachtung von Binding Corporate Rules erleichtern soll:  
 
Direktlink: (DSK-Website, Englisch): Recommendation 1/2007 
 
 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20070223_1bvr236806.html
http://www.dsk.gv.at/wp133_en.doc
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viermal jährlich) und wird per E-Mail verbreitet. Grundlegende Richtung: Informationen über wichtige 
Entscheidungen der DSK (Informationspflicht gem § 39 Abs 4 DSG 2000), sonstige Tätigkeit der DSK 
und datenschutzrechtliche Fragen. 
Der Bezug ist kostenlos. 
An-/Abmeldung: E-Mail an dsk@dsk.gv.at 
Information gemäß § 24 DSG 2000: Nach Anmeldung werden Name und E-Mail-Adresse des Bezie-
hers von der Datenschutzkommission als Auftraggeber (DVR: 0000027, die Datenverwendung erfolgt 
gedeckt durch die Standardanwendung SA030 „Öffentlichkeitsarbeit und Informationstätigkeit durch 
öffentliche Funktionsträger und deren Geschäftsapparate„ gemäß Standard- und Muster-Verordnung 
2004 (StMV 2004), BGBl. II Nr. 312/2004) verarbeitet (gespeichert und für Zwecke der Versendung 
benützt). Es werden keinerlei Daten zum Übermittlungsvorgang (Zustell- oder Lesebestätigungen) er-
mittelt. Nach Abmeldung vom Bezug werden die Daten aus dieser Datenanwendung gelöscht. Eine 
Übermittlung dieser Daten ist nicht vorgesehen. Die Datenanwendung für Zwecke dieses Newsletters 
(einschließlich der zur Verbreitung benützten Mailserver) wird auf EDV-Anlagen des Bundeskanzler-
amts (Dienstleister der DSK) gehostet. 
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